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37.3.3 Riickstellungen fiir Rechtsstreitigkeiten

Sind Prozesse hangig, kénnen Steuerpflichtige nach dem Vorsichtsprinzip auf den ungunstigsten der
wahrscheinlichen Prozessausgange abstellen. Sie konnen fiir die mutmasslichen Verbindlichkeiten, die
sich aus der Prozessanhebung voraussichtlich ergeben sowie fiir die Prozesskosten eine Riickstellung
bilden. Blosse Drohungen einer Gegenpartei bezlglich einer Klageerhebung rechtfertigen noch keine
Ruickstellung.

Steuerbuch
Druckdatum: 14. Juni 2026



	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten

